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 Veröffentlicht am 10.11.2011

Norm

ZPO §577

1. ZPO § 577 heute

2. ZPO § 577 gültig ab 01.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2006

3. ZPO § 577 gültig von 22.12.2001 bis 30.06.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 152/2001

4. ZPO § 577 gültig von 01.05.1983 bis 21.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 135/1983

Rechtssatz

Ein vertraglich vorgesehenes Prozedere, wonach zunächst jede Partei „auf eigene Kosten“ einen Gutachter wählt, kann

durchaus dahin verstanden werden, dass die Gutachter der „ersten Ebene“ nicht unabhängig sein müssen, weil sie ?

wie Privatgutachter ? nur ihrem Auftraggeber verp@ichtet sind und erst der „Obergutachter“ der eigentliche

unabhängige Schiedsgutachter ist.
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